
Von der Formsache zur Bewährungsprobe  
Eigentlich soll der Landtag im Mai die Annahme der Schenkungen für die neue Landesbibliothek nur zur Kenntnis nehmen. Die Regierung 
stützt sich auf ein Gutachten. Ob diese Ansicht der rechtlichen und insbesondere der politischen Realität standhält, ist fraglich. 

Daniela Fritz 
 
Die neue Landesbibliothek im 
Herzen von Vaduz wäre an  
sich wohl ein mehrheitsfähiges  
Projekt. Dass der Umbau des 
Post- und Verwaltungs ge bäu -
des erneut teurer wird als  
erwartet, kam allerdings zur 
Unzeit. Denn etwa im selben 
Zeitraum zeichnete sich auch 
beim Landesspital und dem 
SZU II ab, dass das gesprochene 
Geld nicht reicht. Der Landtag 
setzte ein Zeichen und stimmte 
gegen den von der Regierung 
beantragten Ergänzungskredit, 
worauf die Gemeinde Vaduz 
und privaten Sponsoren mit gut 
sieben Millionen Franken ein-
sprangen. Der Landtag hat aus 
Sicht der Regierung kein forma-
les Mitspracherecht mehr, ob-
wohl dies von Abgeordneten al-
ler Coleur gefordert wurde.   

«Die Regierung tut Projekt 
damit keinen Gefallen» 
«Die Regierung tut damit dem 
grundsätzlich weiterhin mehr -
heits  fähigen Bibliotheksprojekt 
keinen Gefallen», findet der VU-
Abgeordnete und Vorsitzende 
der Finanz kommission Chri-
stoph Wenaweser klare Worte. 
«Dabei wäre es nach allen  
unabhängig voneinander abge-
gebenen Statements aus allen 
politischen Lagern wohl eine 
Formsache gewesen, den bis-
herigen Finanz beschluss vom 
Landtag aufheben und durch 
einen neuen wasserdichten  
Beschluss inklusive der Entge-
gennahme und Verwendung 
der Schenkung ersetzen zu  
lassen.»  

Auch der FBP-Abgeordnete 
und Jurist Daniel Seger forderte 
im Herbst einen formellen 

Landtagsbeschluss, um die Fi-
nanzhoheit des Landtags zu 
wahren und rechtliche Streitig-
keiten zu vermeiden. Er warnte 
davor, «juristisches Neuland» 
zu betreten.  

Die Regierung entschied 
sich nach mehreren Meinungs-
umschwüngen Anfang April je-
doch, dem Landtag das Projekt 
lediglich nochmals zur Kennt-
nisnahme vorzulegen. Es be-
stehe keine rechtliche Pflicht 
für eine formelle Zustimmung. 
Dieses Vorgehen sei effizienter 
und der Landtag könne sich 
trotzdem nochmals einbringen. 
«Denn selbstverständlich wür-
den wir substanzielle Beden-
ken, so diese dann aufkämen, 
beim weiteren Vorgehen beach-
ten», betonte Infrastrukturmi-
nister Daniel Oehry gegenüber 

dem «Vaterland». Nach der 
Kenntnisnahme will die Regie-
rung den seit über zwei Jahren 
geltenden Planungsstopp um-
gehend aufheben. 

Regelung per Verordnung 
reiche nicht aus 
Die Regierung stützte sich 
dabei auf ein Gutachten des Ju-
risten und Altregierungsrats 
Michael Ritter vom August 
2025. Demnach sei keine er-
neute Zustimmung des Land-
tags erforderlich, sofern das 
Projekt sich nicht massgeblich 
geändert hat oder erhöhte Fol-
gekosten mit sich bringen  
würde. Ritter verweist auf eine 
Bestimmung auf Verordnungs-
ebene, wonach die Regierung 
über die Annahme von Drittgel-
dern entscheiden darf.  

Christoph Wenaweser und Da-
niel Seger argumentierten hin-
gegen bereits im Herbst, dass 
eine gesetzliche Grund lage 
zum Umgang mit Schenkungen 
fehlt. Das mittlerweile veröf-
fentlichte Gutachten vermag 
beide nicht zu überzeugen. «Ob 
die erwähnte Verordnungsbe-
stimmung gesetzmässig ist, 
bleibt mangels einer gesetzlich 
notwendigen Grundlage im Fi-
nanzhaushaltsgesetz fraglich», 
beurteilt der Jurist Seger die 
Lage. «Final kann dies wohl nur 
der Staatsgerichtshof entschei-
den.» Auch Wenaweser betont, 
dass das Gutachten eine ein-
zelne Rechtsmeinung in einer 
komplexen finanzhaushalts-
rechtlichen Frage darstelle. Er 
selbst ist anderer Meinung: Aus 
seiner Sicht fehlt die gesetzliche 

Grundlage. Das in dieser Frage 
massgebende Finanzhaushalts-
gesetz und auch die Verfassung 
würden keine Bestimmungen 
zum Umgang mit Schenkungen 
enthalten. «Lediglich in der 
Verordnung zum Gesetz hat 
sich die Regierung selbst die 
Kompetenz erteilt, über die An-
nahme von Schenkungen zu 
entscheiden», führt der Vorsit-
zende der Finanzkomission des 
Landtags aus. «Kompetenzen, 
die man sich selbst gibt, können 
auf tönernen Beinen stehen.» 
Gar nicht normiert sei auf jeden 
Fall, dass die Regierung über 
die Verwendung von geschenk-
ten Geldern entscheiden darf.  

Auch die Opposition besteht 
auf einem formellen Landtags-
beschluss, wie schon kurz nach 
Bekanntwerden des Regie-
rungsentscheid klar wurde. Die 
FL-Abgeordnete Manuela Hald-
ner-Schierscher sprach von  
einem «Angriff auf zentrale  
demokratische Prinzipien»: Ein 
solches Vorgehen heble die Fi-
nanzhoheit des Landtags aus, 
das Parlament werde in die  
Zuschauerrolle gedrängt. Für 
DpL-Chef Thomas Rehak liegt 
ein «Vertrauensbruch» vor. Die 
Regierung habe 2024 klarge-
macht, dass das Projekt 
beendet wird, wenn der Land-
tag den Ergänzungskredit ab-
lehnt. «Der Landtag hat gesagt, 
er will ein neues Projekt. Die 
Regierung ist diesem Votum 
aber nicht gefolgt», so Rehak. 
Rechtlich ist die Regierung aber 
nicht an frühere Ankündigun-
gen ihrer Vorgänger gebunden, 
kommt Gutachter Ritter zum 
Schluss. Dies sei letztlich eine 
politische Frage.  

Wie die Abgeordneten diese 
beantworten würden, lässt sich 

erahnen. «Ich kann der Regie-
rung nur wünschen, dass sie 
später nicht nochmals mit 
Nachtragskrediten vor den 
Landtag muss», so Wenaweser. 
Er hat keinerlei Verständnis für 
den «Zickzackkurs». Obwohl 
das Gutachten schon seit Ende 
August vorläge, habe die Regie-
rung den Landtag über Monate 
im Dunklen gelassen und in 
letzter Minute entschieden, das 
keine Zustimmung des Parla-
ments nötig sei.  

Im Mai soll der Landtag 
«die Annahme und zweckge-
bundene Verwendung von 
Drittmitteln» für das Projekt 
Landesbibliothek also zur 
Kenntnis nehmen. Die Abge-
ordneten wünschen sich ein an-
deres Vorgehen. «Ich erwarte, 
dass das bisherige Fragen auf-
werfende Vorgehen der Regie-
rung in dieser Angelegenheit – 
insbesondere in der vorherigen 
Legislaturperiode – auf eine 
saubere Grundlage gebracht 
wird, damit am zentralen 
Standort im Vaduzer Städtle 
unsere Landesbibliothek als 
Nationalbibliothek ein neues 
Zuhause bekommt», so Seger. 
Auch Wenaweser hält daran 
fest, dass mit einem neuerli-
chen formell sauber aufbereite-
ten Beschluss voraussichtlich 
eine Mehrheit im Landtag zu 
finden wäre. Die neue Landes-
bibliothek würde damit auf  
einer finanzpolitisch stabilen 
Grundlage stehen. Den Bericht 
der Regierung in der gegenwär-
tigen Fassung könne er nicht 
einfach zur Kenntnis nehmen. 
Damit würde er entgegen 
seiner Überzeugung Einver-
ständnis signalisieren, dass der 
Landtag in dieser Sache nichts 
mehr zu sagen hat. 

Die Finanzhoheit liegt beim Landtag: Dass die Regierung über die Annahme und Verwendung von  
Schenkungen entscheiden darf, ist nach wie vor umstritten. Bild: Nils Vollmar

Zeitungen haben noch immer eine grosse Relevanz 
Printmedien gelten in der Schweiz und in Liechtenstein für die Bevölkerung als vertrauenswürdige Quelle. Im vergangenen Jahr konnten 
viele Publikationen neue Leserinnen und Leser hinzugewinnen  – das «Liechtensteiner Vaterland» lesen stabil rund 19 000 Menschen. 

«Totgesagte leben länger», so 
lautet eine alte Volksweisheit – 
vermutlich ist sie älter als die 
gedruckte Zeitung selbst. Zwei-
mal jährlich wertet das Me-
dienforschungsunternehmen 
WEMF AG die Leserzahlen der 
Schweizer und Liechtensteiner 
Zeitungen aus. Die aktuellen 
Daten zeigen, dass die Zahl der 
Menschen, die regelmässig 
eine gedruckte Zeitung zur 
Hand nehmen, stabil ist oder 
sogar leicht zunimmt. 

Leser werden in der  
Tendenz mehr 
Konkret bedeutet das für diese 
Zeitung, dass in den vergange-
nen zwölf Monaten täglich rund 
1000 Menschen mehr eine 
Ausgabe lasen. Diese Zahlen 
seien für die Medien sehr er-
freulich, sagt Daniel Bargetze, 
Geschäftsleiter des Vaduzer 
Medienhauses. Er sagt dazu: 
«Wir sehen es in unserem 
Alltag immer wieder: Relevant 
ist ein Thema erst, wenn es in 

der Zeitung steht. Das passt zu 
den WEMF-Leserzahlen, die 
für das ‹Vaterland› seit Jahren 
stabil bei rund 19 000 Leserin-
nen und Lesern liegen.» Fast  
84 Prozent der Lesenden geben 
zudem an, dass sie die Marke 
vermissen würden, wenn sie  
von der Bildfläche verschwände. 
Das sei ein erfreulicher Wert, 
sagt Bargetze: «Der starke An-
stieg beim Loyalitätswert ist er-
freulich – wir gehören zu den 
Top fünf aller Zeitungen in der 
Schweiz. Trotzdem wäre es 
naiv, in Nostalgie zu verfallen: 
Wir investieren weiter in unsere 
digitalen Kanäle und Produkte 
wie die Website, unser E-Paper 
und unsere Social-Media-Auf-
tritte.» Dieser Wert hat sich 
nach dem Aus des «Volks-
blatts» und der Einstellung von 
Radio Liechtenstein noch ein-
mal deutlich um über zehn Pro-
zentpunkte erhöht. Spannend 
ist auch ein Blick auf die Alters-
verteilung der Leserschaft: Die 
Gruppe der unter 55-Jährigen 

und jene der über 55-Jährigen 
halten sich in etwa die Waage. 

Auch Schweizer  
Publikationen im Hoch 
Das Bild zeigt sich nicht nur in 
Liechtenstein. Auch in der 
Schweiz greifen die Menschen  
häufig zu gedruckten Zeitun-
gen. Spitzenreiter ist der 
«Blick»: Er ist laut WEMF-Aus-
wertung zur meistgelesenen 
Zeitung der Deutschschweiz 
aufgestiegen. Mit 300 000 Le-
serinnen und Lesern hat er den 
«Tages-Anzeiger» überholt, der 
noch auf 288 000 Leser kommt. 
Im Vergleich zum Vorjahr ent-
spricht das einem Wachstum 
von 8,7 Prozent. Dass der 
«Blick» nun die grösste Zeitung 
ist, hängt allerdings auch damit 
zusammen, dass «20 Minuten» 
in der Printform Ende letzten 
Jahres eingestellt wurde und in 
der aktuellen Erhebung nicht 
mehr berücksichtigt ist. 
 
Nicky Stettler Zeitungen sind in Liechtenstein und der Schweiz immer noch beliebt.  Bild: Daniel Schwendener 
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